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dynamische Anknüpfungspunkte – und über die 
gemeinsame kreative Gestaltung. Die inhaltlichen 
und kognitiven Aspekte können dann im weiteren 
Verlauf aufgegriff en werden.

Jugendkulturarbeit für Menschenrechte und 
Demokratie unterstützt Jugendliche dabei, ihre 
sozialen Fähigkeiten in peergroups zu entwickeln. 
Eine präventive Wirkung gegen Ideologien der 
Ungleichwertigkeit entfaltet sich dann, wenn 
Jugendliche erkennen, dass ihr Tun soziale Wir-
kungen erzeugt und Veränderungen hervorrufen 
kann. Eine wichtige Gelingensbedingung hierfür 
ist, dass sie sich eigene Räume schaff en können, 
um sich auszuprobieren. Die sich dort ergebenden
Erfahrungen der Selbstwirksamkeit stärken das 

Vertrauen in sich selbst und andere. Zudem erken-
nen jugendkulturell produktive Heranwachsende 
den persönlichen Wert und sozialen Nutzen von 
demokratischen und menschenrechtlichen Hal-
tungen unmittelbar – als Basis für die freie Ent-
faltung ihrer Persönlichkeit.

Freilich setzen solchermaßen günstige Erkenntnis- 
und Entwicklungsprozesse auch bestimmte Rah-
menbedingungen voraus, die eine kontinuierliche, 
peer-pädagogische Beziehungsarbeit ermöglichen. 
Entsprechende fi nanzielle und berufsfeldspezifi sche 
Voraussetzungen und kommunale Infrastrukturen 
sind die unabdingbare Voraussetzung für eine 
Jugendkulturarbeit, die nachhaltige präventive 
Wirkung entfalten kann.

„Die Idee der Demokratie bleibt unfruchtbar 
und nichtssagend, wenn sie nicht in menschlichen 
Beziehungen Fleisch geworden ist.“ 
(John Dewey: Die Öff entlichkeit und ihre Probleme, Berlin/
Wien 2001, S. 125.)

Jugendkulturen können ein grundlegender Fak-
tor und eine entscheidende Schnittstelle für ein 
zivilgesellschaftlich und inklusiv ausgerichtetes 
Gemeinwesen sein. Dieses Gemeinwesen wird 
Netzwerke zwischen Heranwachsenden, ihren 
Familien, dem Sozialraum und der Schule umfas-
sen, die nicht nur die Jugendlichen bei der Gestal-

tung ihrer eigenen Lebenswelten unterstützen. 
Damit eröff net sie ihnen auch ein Verständnis von 
einer weitergehenden demokratischen Teilhabe. 
Denn hierbei kann ein persönlicher Bezug zu „der 
Politik“ hergestellt werden, die die Jugendlichen 
sonst eher als abstrakt empfi nden oder nur mit 
der Selbstdarstellung und dem Eigeninteresse 
von Politiker*innen in Verbindung bringen. Dies 
gilt auch für marginalisierte Jugendliche, die mit 
jugendkulturellen Angeboten in „ihrer eigenen 
Sprache“ angesprochen werden können. Wenn 
in einer Kommune milieubedingte, räumliche 
und soziale Barrieren sowie Berührungsängste, 

3. Demokratische Teilhabe von Heranwachsenden
   im Gemeinwesen Vorurteile und Diskriminierungsmuster abgebaut 

werden, entsteht ein Verständnis für gemeinsame 
Interessen – und die Möglichkeit, an einem Strang 
zu ziehen. An der kommunalpolitisch erkämpften 
Half-Pipe können sich täglich Skater*innen mit und 
ohne Fluchterfahrung treff en. Und im Jugend-
club kann halbjährlich ein Jugendkulturfestival für 
Inklusion und gegen Diskriminierung stattfi nden, 
das z. B. Graffi  ti-Ausstellungen, Jugend-Konzerte 
und ein Fußballturnier zusammenbringt.

Aus der unmittelbaren jugendkulturellen Sphäre 
kann dann auch eine inhaltliche Auseinanderset-
zung mit Vorstellungen von Fairness, Gesellschaft 
und Menschenrechten erwachsen, die weiter reicht 
und ins Gemeinwesen ausstrahlt. Denn Menschen-

rechte betreff en alle sozialen und Altersgruppen 
gleichermaßen, sowohl im privaten Umfeld, als 
auch in gesellschaftlichen Zusammenhängen. 
Sie eignen sich auch als Grundlage, auf der eine 
Vermittlung von als kommunalpolitisch erkannten 
Interessen zwischen Jugendlichen und Erwachse-
nen möglich wird. Dabei wird auch deutlich, dass 
es ein grundlegendes Interesse aller Menschen 
eines Gemeinwesens ist, lebendige demokratische 
Strukturen, (Jugend-)Kulturen sowie pluralisti-
sche, generationsübergreifende Lebensformen 
zu pfl egen und weiter zu entwickeln.

inklusion, gedacht als demokratische Teilhabe 
aller menschen im gemeinwesen, ist ein gelebtes
gegenmodell zu ideologien der Ungleichwertigkeit.
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Zugänge
Zugewandt
Zusammenleben

4. Ein A–Z der menschenrechtsorientierten und demokratiefördernden Jugendkulturarbeit

Auf Augenhöhe
Achtsamkeit
Austausch
Authentisch

Bekenntnis
Begegnung
Beteiligend 
Biographisch

Clever
Dynamisch: 
neue Sachen aufgreifend 

Fair
Friedvoll
Fürsprache

Einfühlsam
Erfahren

Gemeinsam
Geschlechterdivers
Gleichgewicht

Herausfordernd-hinterfragend
HumorIdentifikation

Inklusiv/ interkulturell
Irritierend
Intervention

Jugendgerecht 

Konfliktbewältigung
Kompetenz

Kommunikation
Kreativ

Kritisch-reflektiert
Kultursensibel

Lebensweltlich
Lernend 

Miteinander 
Menschlich
Mitgefühl

Mut

Offen 

Perspektive
Politisch (un)korrekt
Positionierung

Qualitätsbewusst

Reflexion
Respektvoll
Resilienz Selbstentdeckung 

Sensibilisierung
Stärke · Sympathisch

Teilhabe
Toleranz

Unterstützung

Verantwortung
Vernetzung
Verständnis
Vertrauensvoll
Vielfältig

Wissenvermittelnd

    Narrativ
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iV. ansÄTze Und 
Begriffe Unserer
arBeiT 
I.  Zivilgesellschaftliche Jugendkulturarbeit
Mit zivilgesellschaftlicher Jugendkulturarbeit sind 
Formate und Konzepte beschrieben, die Jugendliche
darin unterstützen, sich in ihrem kommunalen 
Umfeld engagiert, nachdrücklich und konstruktiv
für ihre Interessen einzusetzen – und damit das 
Gemeinwesen als solches mit zu bedenken. Dieser 
Ansatz reagiert auf folgende Phänomene:
· Jugendliche, die auf Grund mangelnder
  Teilhabe kaum Sinn in demokratischen  
 Strukturen für sich erkennen können 
· Kinder und Jugendliche, die das Gefühl   
 haben, kein Gehör bei den erwachsenen
 Ansprechpartner*innen zu fi nden
· keine bzw. wenig Angebote, die den lebens-
 weltlichen Interessen der Jugendlichen
  entsprechen

Um eine solche Ausgangssituation zu beheben, sind 
langfristige Arbeitsansätze nötig. In aufeinander 
aufb auenden pädagogischen und jugendkulturellen 
Settings können Jugendliche angeregt werden, 
ihre Interessen für sich herauszuarbeiten und 
mögliche Wege einer jugendkulturell geprägten 
Verbesserung des Lebensumfelds zu erarbeiten. 

Die Umsetzung von jugendkulturellen Ideen Vor-
ort – wie z. B. die Umnutzung einer Lagerhalle zur 
Skatehalle, die Bereitstellung eines Jugendzim-
mers, die Schaff ung einer legalen Graffi  tiwand, 
die Wiederbelebung eines alten Kinos – muss 
jugendgerecht begleitet werden, damit diese Ideen 
nicht im Getriebe verwaltungstechnischer Mühlen
untergehen.

Zivilgesellschaftliche Jugendkulturarbeit kann das 
Eigenengagement von Jugendlichen in der Region 
sowie deren Fähigkeit, Dinge selber zu machen 
(DIY) und Veränderungen zu bewirken, nachhaltig 
fördern. Durch die ernsthafte Teilnahme an kom-
munalpolitischen Prozessen erleben Jugendliche 
Demokratie als etwas, das nicht nur aus Wahl-
recht besteht, sondern vor allem die Möglich-
keit beinhaltet, sich mit den eigenen Interessen 
Gehör zu verschaff en und aktiv zur Verbesserung 
des eigenen Lebensumfeldes beizutragen. Nicht 
zuletzt werden Kommunen, die jugendkulturelle 
Lebendigkeit entwickeln, zu einem attraktiveren 
Lebensort für Familien. 
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2. Menschenrechtsorientierte 
 Jugendkulturarbeit
Formate der menschenrechtsorientierten Jugend-
kulturarbeit ermöglichen es, bei Jugendlichen 
Entwicklungs- und Veränderungsprozesse anzusto-
ßen, (1) die Vorurteile und Abwertungshaltungen 
gegenüber bestimmten Gruppen aufl ösen, (2)
Dialogbereitschaft und Toleranz herstellen und 

(3) ein größeres Verständnis für die alltägliche 
Bedeutsamkeit der allgemeinen Menschenrechte 
schaff en.

Dieser Zugang reagiert auf folgende Phänomene:
· Abwertung und Verächtlichkeit gegenüber 
 Menschen – auch unter Jugendlichen – z. B. 
 aufgrund von Geschlecht /sexueller Orientie-
 rung, Hautfarbe, ethnischer Herkunft, Religion
 und Kultur
· Vorurteile gegenüber Menschen, die von Flucht
  betroff en sind
· Skepsis gegenüber dem Gleichberechtigungs-
 grundsatz insbesondere in Bezug auf Familie
  und Arbeit

In der Jugendkulturarbeit bedarf es hierzu vor allem 
einer fachlichen Sensibilität der Workshop-Lei-
tenden gegenüber Phänomenen der Gruppen-
bezogenen Menschenfeindlichkeit (GMF) unter 
Jugendlichen. Abwertende Äußerungen, die auf 
bestimmte Gruppen Bezug nehmen, werden oft 
hingenommen und gelten in ihrer ganzen Band-
breite als typischer Jugendjargon. Es ist jedoch 
wichtig, hieran zu arbeiten. Jugendliche nutzen 
je nach Gruppe, Region, Milieu unterschiedliche
Begriff e, um andere zu beleidigen und eine gene-
relle Haltung der Verächtlichkeit an den Tag zu 
legen. Dies hat oftmals weniger mit jugendkultu-
rellen Moden als mit milieuspezifi schen Einstel-
lungen zu tun. Denn „Spast“, „Neger“, „Araber“, 
„Nutte“, „Jude“, „Assi“, „Nazi“, „Opfer“ müssen 

als Begriff e im gesamten sozialen Umfeld hinrei-
chend üblich und verbreitet sein, um als Abwer-
tung zu funktionieren.

In Jugendkulturworkshops, vor allem jenen, die 
mit Sprache und Texten arbeiten wie bei Rap, 
YouTube oder Comic, kann man systematisch mit 
den Jugendlichen herausarbeiten, welche Begriff e 
positiv besetzt sind und mit welchen Schimpfwor-
ten sie Abwertung und Provokation zum Ausdruck 
bringen – und was diese für die implizit benannten 
Gruppen bedeutet.

In allen Settings der Jugendarbeit sollten abwer-
tende Sprache und damit einhergehende Aus-
grenzungsdynamiken ernst genommen werden. 
Jugendarbeiter*innen können die Jugendlichen 
auf ihre Beleidigungsworte aufmerksam machen. 
„Hey, mir fällt auf …“. Sie sollten sich von die-
sem Sprachgebrauch persönlich abgrenzen und 
Haltung zeigen. Und wenn sie für ihre Arbeit mit 
den Jugendlichen genug Zeit haben, können sie 
die Worte und Szenen der Beleidigung mit ihnen 
genauer unter die Lupe nehmen. Manchen ist tat-
sächlich nicht bewusst, dass sie mit ihren Beleidi-
gungen immer auch bestimmte Menschengruppen 
abwerten und damit auch bestehende Machthie-
rarchien unterstützen: Hetero vor Homo, Mann 
vor Frau, Juden als Symbol von allem Bösen in 
der Welt usw.
Spannend wird es vor allem dann, wenn man mit 
den Jugendlichen herausarbeitet, wie es kommt, 
dass sie in ihrer Gruppe bestimmte gruppenbezo-
gene Abwertungen besonders stark nutzen (z. B. 
gegenüber Mädchen/Frauen, Schwulen) – und
man dann mit den Jugendlichen nach Alternativen
und Lösungen sucht. Denn mit diesen Fragen 

gelangt man fl ugs dahin, wo eine lebensweltlich 
orientierte, ganzheitlich politischen Bildung erfolgen 
kann – gerade auch im Bereich der Emotionen.

einordnungen von abwertungskategorien:
·  auf Gender und sexuelle Orientierungen
 bezogenen Abwertungen 
 (etwa gegen Mädchen, Jungen, Homo- und 
 Transsexuelle),
·  religionsbezogene Abwertungen 
 (etwa gegen Juden, Muslimen oder Christen),
·  ethnisch/nationalistische Abwertungen 
 (etwa gegen Türken, Araber, Deutsche,
  Roma u. a.)
·  sozial/ökonomisch begründete Abwertungen
  (etwa gegen Arbeitslose und Sozialhilfe-
 empfänger, Obdachlose u.a.)
·  auf körperliche Merkmale bezogene 
 Abwertungen 
 (etwa gegen Menschen mit Behinderungen
  oder Übergewicht)

die menschenrechTe – 
eine aUsWahl 
in einfacher sPrache: 
Alle Menschen sind von Geburt an 
gleich und frei (Art. 1). Niemand darf
diskriminiert werden (Art. 2). Jede*r hat 
Rechte, egal wo sie sich befi nden (Art. 6).
Jede*r darf seine Meinung frei sagen und sich
künstlerisch äußern (Art. 5). Alle Menschen
sind vor dem Gesetz gleich (Art. 7). Niemand 
darf willkürlich inhaftiert werden (Art. 9). Jede*r 
darf sich frei bewegen (Art. 13); das Recht auf Asyl
(Art.14); das Recht aller, zu heiraten und eine
Familie zu gründen (Art. 16); die Gedanken-, 
Gewissens- und Religionsfreiheit (Art. 18); 
das einfache Recht auf Ernährung, Unterkunft 
und ärztliche Versorgung (Art. 25).
Jede*r hat ein Recht auf Bildung (Art. 26) 
sowie das Recht auf eine freie und 
gerechte Welt (Art. 28). 
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exkurs – Jugendschutz
Dabei wird der Blick auf die Zielstellungen der 
politischen und der Menschenrechtsbildung immer 
auch die allgemeine, überparteiliche Verpflichtung 
zur Gewährleistung von Jugendschutz in Rechnung 
stellen (vgl. unten zum „erzieherischen Kinder- und 
Jugendschutz“ laut SGB VIII). In einer Haltung 
von Abwertung, Verächtlichkeit, Dominanz und 
Menschenfeindlichkeit zu leben, ist der Entwick-
lung von jungen – und erwachsenen – Menschen 
grundsätzlich abträglich. Bereits abgesehen von 
allem Weltanschaulich-Politischem, ist Fakt, dass 

Menschenfeindlichkeit vergiftet – auch im wört-
lichen bzw. physiologischen Sinn. Denn Personen, 
die in Ressentiments, Feindlichkeit und Bitterkeit 
gefangen sind, sind nachweislich weniger gesund 
und haben eine kürzere Lebenserwartung; zudem 
sind sie freilich auch weniger kreativ/ konstruktiv 
und verursachen mehr Schaden und Kosten. Umso 
mehr gebietet die Verpflichtung zum Jugendschutz, 
diesen Risiken so systematisch und nachhaltig wie 
möglich vorzubeugen.

3.  Inklusive Jugendkulturarbeit
Inklusion ist das Gegenteil von Exklusion/Aus-
schluss. Denn Inklusion bedeutet, dass jeder 
Mensch ganz selbstverständlich dazu gehört – und 
einbezogen wird. In einer inklusive Gesellschaft 
spielt es keine Rolle, wie jemand aussieht, welche 
Sprache/n er* oder sie* spricht oder ob jemand eine 
Behinderung hat. In Bezug auf inklusive Jugendkul-
turarbeit bedeutet das: jede*r soll bei jugendkultu-
rellen Freizeitbeschäftigungen mitmachen können.

Der inklusive Jugendkulturansatzes reagiert auf 
folgende Phänomene:
· Inklusion ist bei Weitem noch nicht auf allen 
 Ebenen erreicht und als Menschenrecht 
 selbstverständlich
· Bislang wird das Thema in Bezug auf Kinder 
  und Jugendliche hauptsächlich für den Bereich 
  Schule und kaum für Freizeitgestaltung 
 oder offene Jugendarbeit diskutiert

· Jugendarbeit muss sich methodisch weiter 
  entwickeln, um Jugendkulturangebote 
  inklusiv zu gestalten

Jugendkulturangebote müssen divers konzipiert 
sein, um auf die verschiedenen Bedürfnisse von 
Menschen reagieren zu können. Wenn alle Kinder 
und Jugendliche dabei sein können, ist es normal, 
verschieden zu sein. Dazu braucht es manchmal
nur ein wenig Umdenken bei der Organisation von 
Jugendkulturangeboten; dann bilden sich diverse 
Gruppen, die zusammenhalten, fast von alleine. 
Konkret lässt sich jedes Jugend(kultur)angebot 
einem Inklusions-Test unterziehen. Es bedarf einer 
Art Inklusions-Mainstreaming.

eine provisorische frageliste für die ausgestaltung 
inklusiver Jugendkulturarbeit:
· Wie müssen Rap-, digitale Musikproduktions-, 
 Graffiti-, Comic-, Skateboarding-, Parkour-, 
  Streetdance-Workshops aufgebaut sein, 
  damit sie zum Beispiel für körperbehinderte, 
 blinde oder gehörlose Menschen 
 funktionieren?
· Wie lassen sich politische Bildung oder  
 praxisorientierte Erklärungen in einfacher 
  Sprache ausdrücken?
· Welche Hilfestellungen können die Work- 
 shop-Leitenden und die Gruppe geben?
· Wie müssen Räume in der offenen 
  Jugendarbeit ausgestattet sein?
· Was muss man beim Einsatz von technischen 
  Geräten bedenken, wenn sie für alle gut 
  nutzbar sein sollen?
· Gibt es ausreichend Rollenvorbilder im Team, 
  die „anders“ sind - etwa eine Behinderung 
  haben und die ihr jugendkulturelles Können 
  an Kinder- und Jugendliche weitergeben?

Integration

Inklusion

Exklusion

Quelle: www.aktion-mensch.de/dafuer-stehen-wir/
was-ist-inklusion.html



4746

Mit genderrefl ektierter Präventionsarbeit sind 
methodische Zugänge beschrieben, die Gender-
aspekten und Geschlechterpolitik in Bezug auf 
Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Rechts-
extremismus und religiös begründeten Extremismus 
besondere Beachtung schenken.

Damit wird u.a. auf folgende Phänomene reagiert:
· rigide, einengende Rollenvorstellungen in
  Bezug auf „Mann sein“ und „Frau sein“, 
 Sexismus und Homophobie als ideologisches
  Grundgerüst im Rechtsextremismus und
  religiös begründeten Extremismus
· der Faktor von bestimmten Männlichkeits-
  und Weiblichkeitskonzepten bei der 
 Hinwendung zu rechtsextremen und 
 religiös begründeten extremistischen Gruppen 
· die zunehmende gesellschaftliche Ablehnung
  von Emanzipationsbewegungen, die sich für
  die Gleichberechtigung von Mann und Frau  
 und die Gleichstellung von hetero- wie
 homosexuellen Lebensformen einsetzen

4. Genderrefl ektierte Prävention

· die Infragestellung des Rechts auf körperliche
 Selbstbestimmung, etwa um sich gegen 
 sexualisierte Gewalt zu wehren oder in Bezug
  auf das Recht auf Schwangerschaftsabbruch
· das empirisch belegte Zusammenwirken von
  Sexismus und Rassismus 
 (vgl. Prof. Maite Garaigordobil)

Präventionsansätze, die genderrefl ektiert angelegt 
sind, hinterfragen starre binäre Geschlechterrol-
lenvorstellungen und vermitteln den Heranwach-
senden ein Verständnis für die real bestehende 
Vielfältigkeit von Menschen mit unterschiedlichen 
geschlechtlichen und sexuellen Identitäten.

Jeder Jugend(kultur)workshop kann so angelegt 
sein, dass er ein kritisches Bewusstsein über die 
unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und 
Jungen sowie von Personen, die sich nicht binär 
zuordnen, vermittelt. Das kann in unterschiedlichen 
Settings geschehen:

genderasPeKTe
Der Blick auf Genderaspekte meint das Arbeiten zu den Themen Geschlecht, 
geschlechtliche sowie sexuelle Identitäten. Das engliche Gender meint mehr als das
biologische Geschlecht, es umfasst auch die soziale Dimension. So werden die
Vorstellungen der Jugendlichen von Männlichkeit und Weiblichkeit und
diesbezüglichen Geschlechterrollen in den Blick genommen, der 
Umgang mit Homo- und Bisexualität thematisiert, sich mit 
Inter- und Transsexualität sowie mit geschlechtlichen 
Selbstverortungen wie non-binär oder queer 
auseinandergesetzt.

genderrefl ektierte Koedukation  
In gemischtgeschlechtlichen Gruppen geht es 
darum, miteinander über stereotype Geschlecht-
errollen zu sprechen („Jungen sind so!” „Mädchen 
sind so!”) und Ungleichwertigkeitsvorstellungen 
und Hierarchien abzubauen. Anhand der unmit-
telbaren Erfahrungen der Jugendlichen werden 
gesellschaftliche Normen bzgl. Geschlechterrollen 
und Geschlechterverhältnisse diskutiert. Dürfen 
Mädchen* dasselbe wie ihre Brüder, haben sie 
dieselben Aufgaben in der Familie, dürfen sie 
abends genauso lange wegbleiben? Wie sieht es 
im täglichen Miteinander aus? Behandeln Leh-
rer*innen weiblich gelesene Schülerinnen* anders 
als männlich gelesene Schüler*?

geschlechtsspezifi sche mädchen*arbeit 
Geschlechtsspezifi sche Mädchen*arbeit bietet 
Schutzräume, um Mädchen*, begleitet von Päda-
gog*innen, in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken, 
eventuelle Benachteiligungen abzubauen aber 
ggf. auch an Veränderungsbedarfen zu arbeiten.
Dabei kann es sich zum Beispiel um erlebnispäd-
agogische Angebote für Mädchen* in gemeinhin 
von Jungen* bzw. Männer* dominierten Betäti-
gungsfeldern, wie Bandworkshops, Fußball, Rap, 
Breakdance, Skateboarding von und für Mädchen* 
handeln oder um problem- bzw. lösungsorientierte 
Angebote, die sich mit mädchen*spezifi schen 
Gefährdungslagen (öff entlicher Raum, sexuelle 
Gewalt) und Benachteiligungen („Mein Bruder 
darf viel mehr als ich”) auseinandersetzen.

geschlechtsspezifi sche Jungen*arbeit
Geschlechtsspezifi sche Jungen*arbeit für eine 
kritische Männlichkeit: Gesellschaftlich oder 
medial repräsentierte eindimensionale Männlich-

keitsvorstellungen werden hinterfragt. Alternative 
Rollenvorbilder werden bewusst in die Jugendarbeit 
eingebracht und Jungen* darin gestärkt, Identitä-
ten zu entwickeln, die z. B. nicht vorwiegend auf 
physischer Stärke, Durchsetzungskraft, Sport, 
Wettbewerb oder Heterosexualität beruhen. Auch 
„typische“ Jugendkulturangebote für Jungen* wie 
Kampfsport oder Fanszenen lassen sich gut mit 
dem Thema „kritische Männlichkeit“ verbinden.

cross-Work-ansätze
Pädagoginnen* werden bewusst in Jungen*gruppen 
und Pädagogen* in Mädchen*gruppen eingesetzt. 
Hierbei geht es darum, Geschlechterrollenbilder 
in Bewegung zu setzen und neue Erfahrungen im 
sozialen Umgang mit dem „Gegengeschlecht“ 
zu ermöglichen; z. B. als Workshop-Leiterin* im 
Fußball, Skateboarding oder Heavy Metal-Band-
workshop, oder als Leiterin* eines erlebnispädago-
gischen Outdoor-Trainingscamps mit Jungen* oder 
aber als Workshop-Leiter* beim Tanzen, Kochen, 
Dichten oder Backen.
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Vertrauensaufb au und kritischer Haltung bzw. 
Abgrenzung gegenüber demokratiefeindlichen 
und menschenverachtenden Äußerungen. Frühe 
Distanzierungsarbeit hat zahlreiche Herausforde-
rungen zu gewärtigen, die hier nur angeschnitten 
werden können:

freiwilligkeit und Vertraulichkeit
Freiwilligkeit ist eine Grundvoraussetzung von Dis-
tanzierungsarbeit. Gleichwohl können Jugendliche 
aktiv ermutigt und überzeugt werden, bestimmte 
für sie angezeigte pädagogische Angebote selbst-
bestimmt wahrzunehmen. Eine eigenmotivierte, 
(selbst-)verantwortliche Teilnahme ist jedoch unab-
dingbar an die Gewährleistung von Vertraulichkeit 
geknüpft – und im Grunde auch an das Zeugnis-
verweigerungsrecht von Distanzierungs- und Aus-
stiegsarbeiter*innen.

mitwirkung des Umfeldes
Das weitere Umfeld – Schule, Jugendeinrichtun-
gen etc. – sollte die Wahrnehmung von Distan-
zierungsangeboten unterstützen und aktiv bei den 
gefährdeten Jugendlichen bewerben.

Beratungsangebote für das familiensystem
Die Beratung der Familien der gefährdeten 
Jugendlichen müssen mitgedacht werden. Wenn 
die Jugendlichen aus rechtsextrem orientierten 
oder religiös extrem orientierten Milieus kommen, 
stehen die Familien den Angeboten der Distanzie-
rungsarbeit freilich oft skeptisch gegenüber, und 
es ist umso mehr auch die Familienhilfe gefragt.

interessante, jugendgerechte angebote
Distanzierungs- und vergleichbare Angebote der 
Jugendarbeit, die auf das freiwillige Engagement 
von Jugendlichen setzen, sollten so attraktiv und 
motivationsfördernd wie möglich sein, sodass es 
den Jugendlichen erleichtert wird, sich eigenbe-
stimmt auf den Prozess einzulassen.

die zunehmende Bedeutung von schule im Kontext 
früher distanzierungsprozesse
Oftmals bietet sich Schule an, um vor dem Hin-
tergrund o.g. Herausforderungen frühe Distan-
zierungsprozesse in die Wege leiten zu können. 
Off ene Gesprächsgruppen etwa im Rahmen des 
Nachmittags- oder Ethikunterrichts können es 
Jugendlichen ermöglichen, ihre politischen und 
gesellschaftlichen Vorstellungen auszutauschen 
und ins Gespräch mit schulexternen Gesprächs-
leitenden zu kommen (siehe Grundprinzipien der 
Prävention in Kapitel II.3).

Frühe Distanzierungsarbeit (engl. early disen-
gagement) fällt in den Bereich der sekundären/ 
anlassbezogenen Prävention. Sie richtet sich 
an Jugendliche, die rechtsextrem oder religiös 
begründet extrem orientiert sind. Solange diese 
Jugendlichen noch nicht vollständig in eine ext-
remistische Szene „eingetaucht“ sind, können sie 
von präventiv arbeitenden Pädagog*innen noch 
relativ leicht angesprochen werden. In dieser Phase 
geht es darum, den Jugendlichen geeignete Ange-
bote zu machen, Kontakt aufzubauen, vertrau-
ensvolle Gespräche zu ihren Lebensgeschichten 
und Lebenslagen zu führen, ihre Einstellungen zu 
refl ektieren und gemeinsam alternative, nicht-ex-
tremistische Wege der eigenen Lebensgestaltung 
anzuvisieren.

Der Ansatz reagiert auf folgende Problemlagen:
· Es fehlt an Angeboten im Bereich zwischen
 primärer Prävention und strafrechtlichen 
 Maßnahmen.
· Provozierende Äußerungen des politischen
 Selbstausdrucks werden in der Regel vom 
 familiären und pädagogischen Umfeld 
 überhört oder verboten und jedenfalls kaum
  ernsthaft hinterfragt. Ausgestiegene 
 berichten, dass sie in den frühen Phasen noch
 durchaus ansprechbar gewesen wären. Es habe
  ihnen jedoch ein gedudiges und wertschät-
 zendes „Gegenüber“ gefehlt, mit dem sie sich,
  auch politisch, hätten auseinander setzen   
 können.

· Jugendliche wenden sich rechtsextremen 
 Gruppierungen zu, weil sie aktiv angesprochen
  werden und sich dadurch wertgeschätzt 
 fühlen.
· Jugendliche benötigen Alternativangebote
  der Zugehörigkeit, des persönlichen 
 Sinnempfi ndens und des Selbstausdrucks.

Frühe Distanzierungsangebote sollten – bereichs-
übergreifend – eng mit den relevanten kommuna-
len Akteuren und Behörden vernetzt sein und z. B. 
direkt mit Schulen, Jugendämter, Jugendsozial-
arbeit (schulferne Jugendliche), Jugendgerichts- 
und Bewährungshilfe sowie Jugendrichter*innen 
zusammenarbeiten – freilich bei voller Wahrung 
des Schutzes der persönlichen Daten. Jugendliche, 
die rechtsextreme Orientierungen erkennen lassen, 
werden für die Mitarbeitenden dieser Institutionen 
in aller Regel früh erkennbar; sie sollten möglichst 
rasch angesprochen werden. In intensiv-pädagogi-
schen Einzel- und Gruppensettings werden dann 
Prozesse der Selbsterfahrung sowie der Refl ektion 
von Lebensgeschichte, Einstellungen und Verhalten 
angeregt. Qualifi zierte Fachpersonen, möglichst 
in Tandem-Teams, moderieren diese Prozesse im 
Sinne der „triangulären Distanzierungsarbeit“ 
und halten die Balance zwischen Beziehungs-/

5.  Frühe Distanzierung
Zu Vertraulichkeit und Zeugnisverweigerungsrecht vgl. 
www.cultures-interactive.de/de/positionspapiere.html

Zur Beschreibung der Balance 
zwischen  Beziehungsaufb au und 

kritischer Abgrenzung hat CI den Begriff  der 
kritisch-zugewandten Haltung geprägt
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V. anneX 

Im Folgenden werden auf Grundlage des aktuel-
len „Frankfurter Kommentar SGB VIII Kinder- 
und Jugendhilfe“ einige gesetzliche Bezüge und 
Schnittstellen einer auf Demokratieförderung und 
Prävention ausgerichteten Jugend- und Jugend-
kulturarbeit skizziert, um an dieser Stelle noch 
einmal Anregungen für eine juristische Fundierung 
des Arbeitsgebiets zu geben. (Vgl. Meysen 2019 in 
Münder/Meysen/Trenczek [Hrsg]: „Frankfurter Kommentar 
SGB VIII Kinder und Jugendhilfe 8. Aufl . NOMOS, Baden-
Baden 2019, Seite 172-175)

§ 9 sgB Viii, grundrichtung der erziehung, gleich-
berechtigung von mädchen und Jungen: 
Im Kommentar: „Bei der Wahrnehmung der Aufga-
ben nach SGB VIII sind die unterschiedlichen Lebens-
lagen weiblicher und männlicher junger Menschen 
zu berücksichtigen (Nr. 3). (…) Daraus erwächst die 
Pfl icht zur Entwicklung eines Genderkonzepts mit der 
Entwicklung und Vorhaltung spezifi scher Angebote 
für Jungen und Mädchen. Dies ist bei der Jugend-
hilfeplanung zu berücksichtigen. (…) Ursprünglich 
fokussierte die Diskussion auf Mädchen (…). Mittler-
weile sind beide Geschlechter und ihre je spezifi schen 

Benachteiligungen gleichermaßen im Blick.“
(Vgl. Meysen in Münder/Meysen/Trenczek (ebda., Seite 
172-175).

§ 11 sgB Viii, Jugendarbeit
(1) Jungen menschen sind die zur förderung 
ihrer entwicklung erforderlichen angebote der 
Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. sie sollen 
an den interessen junger menschen anknüpfen 
und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet 
werden, sie zur selbstbestimmung befähigen und 
zu gesellschaftlicher mitverantwortung und zu 
sozialem engagement anregen und hinführen. 
(… )
(3) zu den schwerpunkten der Jugendarbeit
gehören:
 1.  außerschulische Jugendbildung mit 
 allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheit-
 licher, kultureller, naturkundlicher und
 technischer Bildung,
 2. Jugendarbeit in sport, spiel und 
 geselligkeit,
 3. arbeitswelt, schul- und famlienbezogene
 Jugendarbeit,

Gesetzliche Grundlagen einer auf Demokratie-
förderung und/oder Extremismusprävention
ausgerichteten Jugendarbeit 
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 4. internationale Jugendarbeit,
 5. Kinder- und Jugenderholung,
 6. Jugendberatung.

Aus dem Kommentar ergeben sich besondere 
Hinweise für eine Jugendarbeit zur Stärkung von 
demokratischen und menschenrechtlichen Hal-
tungen: Die in Abs. 1 genannten Ziele “orientieren 
sich an dem Grundverständnis, dass die politische 
Bildung ein übergreifendes Prinzip der Jugendarbeit 
ist. Damit ist nicht nur die Vermittlung und Aneig-
nung ökonomischen, sozialen, kulturellen und politi-
schen Grundwissens gemeint. Es geht um eine aktive, 
handlungsorientierte Einbeziehung junger Menschen 
in Gestaltungsprozesse des örtlichen Gemeinwesens. 
Diese Aufgabe ist die Grundlage für ein Einmischen in 
kommunale Planungs- und Gestaltungsprozesse. Sie 
impliziert, dass junge Menschen befähigt werden sol-
len, ihre Interessen selbst vertreten zu können.“ Neben 
der politischen Bildung verfolgt Jugendarbeit einen 
allgemeinen außerschulischen Bildungsauftrag, 
der neben der sozialen Bildung ausdrücklich auch 
die kulturelle sowie die gesundheitliche Bildung 
umfasst – was für die Prävention von gewaltför-
migem Extremismus hohe Relevanz hat (vgl. oben 
zu Gesundheit und Jugendschutz). Zudem werden 
im Gesetz allgemeine humanistische und gesell-
schaftspolitische Ziele benannt, „die sich aus dem 
humanitären Menschenbild ableiten, zum Beispiel 
Chancengleichheit, soziale Gerechtigkeit, Teilhabe 
und Mitverantwortung“. 
(Vgl. Schäfer/Weitzmann in Münder/Meysen/Trenczek (ebda., 
Seite 198-206).

§ 13 sgB Viii, Jugendsozialarbeit
(1) Jungen menschen, die zum ausgleich sozialer 
Benachteiligungen oder zur Überwindung indi-
vidueller Beeinträchtigungen in erhöhtem maße 
auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im 
rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische 
hilfen angeboten werden, die ihre schulische 
und berufliche ausbildung, eingliederung in die 
arbeitswelt und ihre soziale integration fördern.

Aus dem Kommentar: „§ 13 normiert die Jugend-
sozialarbeit als einen im System der Kinder- und 
Jugendhilfe eigenständigen Bereich zwischen den Hil-
fen zur Erziehung und der Kinder- und Jugendarbeit. 
Als besonderer Teilbereich ist ihr Ziel insbesondere die 
sprachliche, schulische und berufliche Integration jun-
ger Menschen. Jugendsozialarbeit ist der Oberbegriff 
für verschiedene Leistungen zur Förderung benachtei-
ligter jungen Menschen. Im Kern sind dies vor allem 
die Jugendberufshilfe, die Jugendmigrationsdienste, 
das Jugendwohnen und die Schulsozialarbeit. (…) Die 
Konzentration auf Jugendliche und junge Erwachsene, 
die besonders benachteiligt sind und in ihrer Ent-
wicklung erhebliche individuelle und soziale Defizite 
aufweisen, weist der Jugendsozialarbeit neben ihrer 
Hilfefunktion vor allem auch eine Anwaltsfunktion 
für die Belange dieser Zielgruppe zu.“
(Vgl. Schäfer/Weitzmann in Münder/Meysen/Trenczek (ebda., 
Seite 216-230).

§ 14 sgB Viii, erzieherischer Kinder- und Jugend-
schutz
(1) Jungen menschen und erziehungsberechtigten 
sollen angebote des erzieherischen Kinder- und 
Jugendschutzes gemacht werden.
(2) die maßnahmen sollen (…)

  1. junge menschen befähigen, sich vor  
 gefährdenden einflüssen zu schützen, 
 und sie zu Kritikfähigkeit, entscheidungs- 
 fähigkeit und eigenverantwortlichkeit 
  sowie zur Verantwortung gegenüber 
  ihren mitmenschen führen (…)
 2. eltern und andere erziehungsberechtigte 
  besser befähigen, Kinder und Jugendliche  
 vor gefährdenden einflüssen zu schützen.

Im Kommentar dazu heißt es: „Jungen Menschen 
sollen Risiken und Gefährdungen bewusst gemacht 
und Fähigkeiten vermittelt werden, um mit riskanten 
Lebenssituationen verantwortlich umgehen bzw. sich 
selbst schützen zu können. (…) Die gesonderte Rege-
lung des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes 
entspricht auch den in den letzten Jahren deutlich 
veränderten und schnelllebigen Lebenswelten junger 
Menschen und ihrem Umgang mit daraus resultie-
renden Gefährdungssituationen.“ Insbesondere 
wird dabei auf die Risiken durch digitale Medien 
hingewiesen. Zweifellos sind aber auch die zuneh-
menden Risiken durch gewaltsame und auf grup-
penbezogenen Hass und Menschenfeindlichkeit 
basierenden Lebensformen relevant. Die Ange-
bote konzentrieren sich im Kern auf Prävention, 
Information und Aufklärung. Erreicht werden sol-
len junge Menschen und Erziehungsberechtigte, 
aber auch Institutionen der Bildung und Erziehung 
bzw. deren Fachkräfte, die mit jungen Menschen 
arbeiten und Elternberatung anbieten.

Dabei wird ein umfassendes Verständnis von 
Kinder- und Jugendschutz zugrunde gelegt. 
Jugendschutz „lässt sich nicht auf einen Bereich 
beschränken und stellt auch keinen isolierten ‚Spezi-

albereich‘ dar. Dies entspricht der Praxis, da Kinder- 
und Jugendschutz Bestandteil einer auf Prävention 
und Integration abzielenden Förderung von Kindern 
und Jugendlichen ist. (…) Es geht um Befähigung 
im Umgang mit Gefährdungen. Nach Qualität und 
Quantität ausreichende Angebote der Jugendarbeit 
haben neben ihren bildungsbezogenen Funktionen auch 
einen hohen Stellenwert im Sinne des Jugendschutzes.“  
(Vgl. Schäfer/Weitzmann 2019 in Münder/Meysen/Trenczek 
(ebda., Seite 231-234)

Der erzieherische Kinder- und Jugendschutz, der 
in diesem Paragraf 14 geregelt ist, unterscheidet 
sich vom gesetzlichen Kinder- und Jugendschutz 
unter anderem dadurch dass er keine ordnungs-
rechtlichen Vorschriften enthält, sondern vor allem 
auf Information, Beratung und Prävention setzt. 
Zielgruppe sind Jugendliche, der Erziehungsbe-
rechtigte und pädagogische Fachkräfte. Bislang 
wird in der Kommentierung des Gesetzes stark auf 
den Umgang mit und die potentielle Gefährdung 
durch digitale Medien fokussiert. Dabei könnte 
dieser Paragraf als gesetzliche Grundlage aller 
Träger dienen, die zu den Risiken von Rechtsex-
tremismus und religiös begründeten Extremismus 
Informationen zusammentragen, diese bereitstellen 
und verbreiten, Bildungsprojekte zur Prävention 
durchführen, Beratungen anbieten, Eltern unter-
stützen sowie pädagogische Fachkräfte fortbilden.
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